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 Veröffentlicht am 15.11.1961

Norm

AußStrG §9 A2f

Rechtssatz

Ein allgemeines Aufsichtsrecht des Rekursgerichtes im Verfahren außer Streitsachen, auf Grund dessen es auch solche

Beschlüsse, die nicht nichtig sind, infolge einer von der Rechtsansicht des Erstgerichtes abweichenden Rechtsansicht

aufheben könnte, wenn sie auch nicht angefochten wurden, ist dem Gesetze fremd.
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